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A. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
§ 9 Abs. 1 BauGB 

 

1.0 Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1 - 15 BauNVO) 

 Kerngebiete (MK 1 – MK 2) 
(§ 7 BauNVO) 

  
Zulässig sind, vorbehaltlich der nachfolgenden Regelungen: 
- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, 
- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des Beherbergungsgewerbes,  
- sonstige nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe, 
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 
 
Folgende Nutzungen sind erst ab dem 2. Obergeschoss zulässig (§ 1 Abs. 7 BauNVO i. V. m. § 9 Abs. 3 
BauGB): 
- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, 
- sonstige Wohnungen. 
 
Nicht zulässig gem. § 1 Abs. 5 BauNVO sind: 
- Vergnügungsstätten,  
- Tankstellen im Zusammenhang mit Parkhäusern und Großgaragen. 
 
Nicht zulässig gem. § 1 Abs. 5 BauNVO i. V. m. § 1 Abs. 9 BauNVO sind: 
- Bordelle und bordellartige Betriebe, 
- stationäre Altenpflegeeinrichtungen. 
 
Nicht Bestandteil des Bebauungsplans gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO sind die nach § 7 Abs. 3 BauNVO 
ausnahmsweise zulässigen Nutzungen: 
- Tankstellen, die nicht unter § 7 Abs. 2 Nr. 5 BauNVO fallen, 
- Wohnungen, die nicht unter § 7 Abs. 2 Nr. 6 und 7 BauNVO fallen. 

2.0 Maß der baulichen Nutzung  
(§ 9 Abs.1 Nr. 1 und Abs. 3 BauGB und §§ 16 - 21a BauNVO) 

2.1 Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung 
(§ 16 BauNVO) 
 
Zur Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung werden die Höhe baulicher Anlagen und die Grund-
flächenzahl (GRZ) festgesetzt.  

2.2 Höhenlage der Gebäude 
(§ 9 Abs. 3 BauGB und § 18 BauNVO) 
 
Als unterer Bezugspunkt für die festgesetzten Bauflächen ist die Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH = OK 
Erdgeschoss-Rohfußbodenhöhe) maßgebend und wird wie folgt festgesetzt: Die Erdgeschoss-
Rohfußbodenhöhe darf nicht mehr als 0,30 m über der Oberkante der angrenzenden Verkehrsfläche lie-
gen und darf diese nicht unterschreiten. 
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2.3 Höhe baulicher Anlagen 
(§ 18 BauNVO) 
 
Im MK 1 wird festgesetzt: 
Es werden maximale Gebäudehöhen (GH max.) entsprechend den Eintragungen im Plan festgesetzt. Die 
maximale Gebäudehöhe wird definiert als Maß zwischen der unteren Bezugshöhe (EFH; siehe A. 2.2) und 
der Oberkante Attika bzw. Firsthöhe. Von den Abgrenzungen unterschiedlicher Höhenfestsetzungen kön-
nen ausnahmsweise Abweichungen zugelassen werden, wenn städtebauliche Belange nicht beeinträch-
tigt werden. 
 
Die jeweils festgesetzten maximalen Gebäudehöhen dürfen für notwendige technische Aufbauten (z. B. 
Lüftungsanlagen, Aufzugs- und Aufgangsbauten) um bis zu 3,00 m überschritten werden, wenn die Sum-
me ihrer Grundflächen 10 % der Grundfläche des Gebäude nicht überschreitet und städtebauliche Gründe 
nicht dagegen stehen. Technische Aufbauten müssen von den Gebäudekanten einen Abstand von min-
destens 5,00 m einhalten. 
 
Im MK 2 wird festgesetzt: 
Es wird als Höhenbegrenzung eine maximale Traufhöhe (TH) von maximal 11,00 m festgesetzt. Die ma-
ximale Traufhöhe wird definiert als das Maß zwischen der unteren Bezugshöhe und dem Schnittpunkt der 
verlängerten Außenwand mit der Oberkante Dachhaut.  

2.4 Grundflächenzahl 
(§ 19 BauNVO) 
 
Die Grundflächenzahl wird entsprechend den Eintragungen in der Planzeichnung festgesetzt. 

3.0 Bauweise 
(§ 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB und § 22 BauNVO) 
 
g = geschlossene Bauweise 
 
Es wird geschlossene Bauweise nach § 22 Abs. 3 BauNVO festgesetzt. Ausnahmen können zugelassen 
werden, wenn städtebauliche Belange nicht beeinträchtigt werden. 

4.0 Überbaubare Grundstücksfläche 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 23 BauNVO) 
 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen in der Planzeichnung festgesetzt.  

5.0 Stellplätze und Garagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB und § 12 BauNVO) 
 

5.1 Im MK 1 sind Stellplätze und Garagen nur in den Untergeschossen als Tiefgaragen zulässig. Tiefgaragen 
sind unter dem gesamten Baugrundstück zulässig. Tiefgaragen müssen vollständig unterhalb des beste-
henden Geländes liegen. 

 
5.2 Im MK 2 sind oberirdische Garagen und Carports (überdachte Stellplätze ohne Umfassungswände und 

ohne Tore) nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Mit oberirdischen Garagen und 
Carports ist von öffentlichen Verkehrsflächen ein Mindestabstand von 0,50 m einzuhalten.  

6.0 Verkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
 

6.1 Die dargestellte Gliederung der öffentlichen Verkehrsflächen ist nicht verbindlich. 
 
6.2 In der Planzeichnung werden Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt festgesetzt. 
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7.0 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes: passive Schallschutzmaßnahmen 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
 

7.1  Im Bereich der entsprechend gekennzeichneten Fläche sind bei der Überbauung besondere bauliche Vor-
kehrungen zum Schutz gegen Verkehrslärm erforderlich. 

 
7.2  Durch architektonische und/oder technische Maßnahmen ist sicherzustellen, dass folgende Anhaltswerte 

für Innenschallpegel nicht überschritten werden: 
Schlafräume nachts:    30 – 35 dB(A) 
Wohnräume tagsüber:   35 – 40 dB(A) 
Büroräume:    35 – 40 dB(A) 
Gaststätten und Verkaufsräume: 40 – 50 dB(A) 
(Anhaltswerte für Innenschallpegel der VDI-Richtlinie 2719 als Mittelungspegel)  
 

8.0 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 
 
Alle Dachflächen im Plangebiet bis zu einer Dachneigung von 18° sind auf mindestens 75 % ihrer Fläche 
gemäß der Vorschlagsliste (Anhang 2) dauerhaft mindestens extensiv (Substratstärke mind. 12 cm) zu 
begrünen. 

9.0 Bindungen für Bepflanzungen, Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
sowie von Gewässern 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) 
 
Die in der Planzeichnung gekennzeichneten bestehenden Bäume sind zu erhalten und bei Abgang ge-
mäß der Vorschlagsliste (Anhang 1) nachzupflanzen. Geringfügige Abweichungen von den im Plan fest-
gesetzten Standorten können zugelassen werden. 
 
 

B. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 
§ 74 LBO 

1.0 Dachgestaltung  
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 
 

1.1 Dachform, Dachneigung, Dachbegrünung: 
 
Dachform und Dachneigung entsprechend den Eintragungen in der Planzeichnung.  
 
Im MK 1 gilt: 
Es sind Flachdächer und Pultdächer mit Dachneigungen von 0° bis 15 ° zulässig. 
Zur Begrünung von Dachflächen siehe A. 8.0. 
 
Im MK 2 gilt: 
Es sind geneigte Dächer mit Dachneigungen von 40° bis 50 ° zulässig. Pultdächer sind nicht zulässig. 
Bei Garagen, Carports und untergeordneten Gebäudeteilen sind auch Flachdächer oder flach geneigte 
Pultdächer zulässig, soweit sie mit Dachbegrünung ausgeführt werden.  

 
1.2 Dachaufbauten: 

 
Im MK 1 sind Dachaufbauten nicht zulässig. Notwendige technische Aufbauten (z. B. Lüftungsanlagen, 
Aufzugs- und Aufgangsbauten) bleiben davon unberührt. 
 
 



5 / 8

Im MK 2 sind Dachaufbauten (Dachgauben) und Dacheinschnitte zulässig. Ihre gesamte Länge darf 50 % 
der Gebäudelänge nicht überschreiten. Der Abstand der Dachaufbauten oder Dacheinschnitte von einer 
Giebelwand muss mindestens 1,50 m betragen. Die horizontalen Abstände müssen zum First mindestens 
1,00 m, zur Traufe mindestens 0,50 m betragen. Dachaufbauten und Dacheinschnitte auf einer Dachflä-
che gemeinsam sind nicht zulässig. 

2.0 Fassadengestaltung 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 
 

2.1 Reflektierende Materialien sowie glänzende, spiegelnde oder grell gefärbte Oberflächen sind zur Gestal-
tung der Gebäudefassaden unzulässig. Großflächige Fenster, Anlagen zur Energiegewinnung sowie Bau-
teile zur Energieeinsparung sind hiervon ausgenommen. Die Verwendung von Spiegelglas ist bei Außen-
fenstern nicht zulässig. Die Farb- und Materialgestaltung der Fassade ist im Baugesuch darzustellen. 
 

2.2 Im MK 1 müssen die Fassadenteile, die zur Gartenstraße oder zur Mercedesstraße ausgerichtet sind, im 
Erdgeschoss mit einem Fensteranteil von mindestens 50 % gegliedert werden. 

3.0 Werbeanlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 
 

3.1  Es sind nur Werbeanlagen zulässig, die im Zusammenhang mit der auf dem Grundstück angebotenen 
Leistung, einem dort angebotenen Produkt oder dem Namen der dort ansässigen Firma stehen.  
 

3.2  An den einzelnen Gebäudeseiten ist je Geschäft, Behörde, Dienstleistungsbetrieb oder sonstiger Einrich-
tung nur eine Werbeanlage zulässig. 

 
3.3  Flache Ausleger (Stechschilder) sind zulässig, soweit sie nicht mehr als 1,00 m über die Fassade hinaus-

ragen. Die höchstzulässige Ansichtsfläche beträgt 0,70 m². Über Fußgängerwegen ist ein Lichtraumprofil 
von 2,50 m einzuhalten. Von innen beleuchtete Stechschilder sind unzulässig.  

 
3.4  Folgende Arten von Werbung und Werbeanlagen sind unzulässig: 

- Werbeanlagen mit grellem, wechselndem oder bewegtem Licht  
- Werbeanlagen mit Laufschriften 
- beleuchtete Kastenkörper 
- bewegliche Werbeanlagen 
- Werbeanlagen mit wechselnder Bild- und Schriftanzeige sowie Wechselwerbung 
- Selbständige, freistehende Werbeanlagen (z. B. Werbepylone)  
- Projektionen aller Art 
 

3.5  Werbeanlagen dürfen nur bis zur Brüstungszone des I. Obergeschosses (II. Geschoss) angebracht wer-
den. Ausnahmen sind für Schriftzeichen und Symbole, die der Gesamtbezeichnung der Gesamtanlage 
dienen, möglich. Auf Dachflächen sind Werbeanlagen grundsätzlich unzulässig. 
 

3.6  Die Höhe der Werbeanlagen darf bei Schriftzügen und Einzelbuchstaben max. 0,50 m bei einzelnen Sym-
bolen max. 0,75 m betragen. Die Gesamtlänge der Werbeanlagen darf 50% der jeweiligen Fassadenlänge 
der betreffenden Gebäudeseite nicht überschreiten. Werbeanlagen müssen von Gesimsen einen Abstand 
von mind. 10 cm, von Gebäudekanten einen Abstand von mind. 50 cm einhalten. Ausnahmen sind für 
Schriftzeichen und Symbole, die der Gesamtbezeichnung der Gesamtanlage dienen, möglich.  
 

3.7  Die Werbeanlagen dürfen einzelne prägnante Architekturelemente wie Gesimse, Erker, Pfeiler, Ecken 
usw. nicht verdecken oder überschneiden. Alle Werbeanlagen an einem Gebäude sind nach Art, Größe, 
Gestaltung und Anbringungsort aufeinander abzustimmen. Zum Baugesuch ist eine verbindliche Gesamt-
werbekonzeption vorzulegen. 

4.0 Gestaltung und Nutzung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 
 

 Die Gestaltung der nicht überbaubaren sowie der nicht überbauten, direkt an öffentliche Verkehrsflächen 
angrenzenden Grundstücksflächen ist mit der Stadtverwaltung abzustimmen und im Baugesuch darzustel-
len. 
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C. KENNZEICHNUNGEN 
§ 9 Abs. 5 BauGB 

1.0 Mit umweltgefährdenden Stoffen erheblich belastete Böden 
(§ 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB) 
 
In den Böden der in der Planzeichnung gekennzeichneten Fläche sind erhebliche umweltgefährdende 
Stoffe nachgewiesen worden. Siehe E. Ziff. 2.0 Bodenschutz / Altlasten. 
 

D. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 
§ 9 Abs. 6 BauGB 

1.0 Wasserschutz 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich vollständig in der Außenzone des Heilquellen-
schutzgebietes zum Schutz der staatlich anerkannten Heilquellen in Stuttgart-Bad Cannstatt und Stuttgart-
Berg. Auf die zugehörige Rechtsverordnung des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 11.06.2002 wird 
hingewiesen. 

 

E. HINWEISE 
 

1.0 Eingriffe in den Untergrund  
 

 Bei Bauvorhaben, die Tiefgaragen vorsehen, sind Baugrundgutachten erforderlich, um die evtl. Notwen-
digkeit eines wasserrechtlichen Verfahrens beurteilen zu können. Die Baugrundgutachten sind dem Bau-
amt zur Kenntnis vorzulegen. 

2.0 Bodenschutz / Altlasten  
 

2.1 In den Böden der in der Planzeichnung gekennzeichneten Fläche sind erhebliche umweltgefährdende 
Stoffe nachgewiesen worden. Es liegt ein Gutachten zu Altlasten aus dem Jahr 1995 und ein Gutachten 
zur Erkundung auf Altlasten von 1996 vor, die im Auftrag der Deutschen Post AG erstellt wurden. Im Bo-
den wurden CKW Verunreinigungen, hauptsächlich PER festgestellt. PAK wurde nachgewiesen. Bei Was-
serhaltung während der Gründungsarbeiten ist eine Aktivkohleanlage zur Grundwasser Reinigung erfor-
derlich, ein Wasserrechtsverfahren ist nötig. 

 
2.2 Vor der künftigen Planung von Baumaßnahmen ist in Abstimmung mit dem Landratsamt Böblingen eine 

Altlastenerkundung durchzuführen. Bevor belasteten Flächen neu bebaut werden, müssen entsprechende 
Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden.  

 
2.3 Unbrauchbare und/oder belastete Böden sind von verwertbarem Bodenaushub zu trennen und einer Auf-

bereitung oder einer geordneten Entsorgung zuzuführen. 

3.0 Gewässer 
 
Im nördlichen und östlichen Planbereich verläuft die verdolte Schwippe. Das Verdolungsbauwerk ist bei 
Bauvorhaben zu berücksichtigen. 
 
 

 




